
Seite 1 von 7 

Nummer 8/2010 

vom 05.07.2010 
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1.  Allgemein wichtige Termine Wintersemester 2010/11
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TERMINPLAN 2010/11 
 

SEITE  1 
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STELLENAUSSSCHREIBUNGEN & 
ANSTELLUNGSBEDINGUNGEN 

 

SEITE 2 

 

3 

 

NOVELLE ZUM HOCHSCHULGESETZ 
2005 

 

SEITE 7 

 

tz 2005 § 36 (1) beginnt das Wintersemester 2010/11 
mit Fr, 01.10.2010 

Mi, 22.09.2010 Hochschulvollversammlung (16.00 Uhr) 

Fr, 01.10.2010 Beginn des Unterrichts laut Ersatzstundenplan für 1. Sem. 

Mi, 06.10.2010 Beginn der Tagespraxis V/H 1. Sem. 

Fr, 08.10.2010 Beginn der Tagespraxis V/H 3. Sem. 

Di, 12.10.2010 Beginn der Tagespraxis V/H/S 5. Sem. 

Fr, 15.10.2010 Beginn der Tagespraxis H 3. Sem. 

Mo, 25.10.2010 Kein Unterricht an der PH Salzburg 

Do, 11.11.2010 Akademische Feier Große Aula 15.00 Uhr 

Do, 25.11.2010 STV Wahl, Blutspenden 

Di, 21.12.2010 Weihnachtsfeier – PVS Pausenhalle 

Do, 23.12.2010 Beginn der Weihnachtsferien  

Mo, 14.02.2011 Beginn der Semesterferien 

 

Laut Hochschulgese
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2. Stellenausschreibungen 

Alle Bewerbungen sollen einen Lebenslauf sowie ausführliche Unterlagen 
hinsichtlich der Bewerbungsvoraussetzungen enthalten. 
 
Interessentinnen/lnteressenten werden eingeladen, ihre Bewerbung bis 
zum 16.7.2010 per E-Mail an die Personalabteilung der PH Salzburg 
(vvonne.kandler@phsalzburg.at) zu senden. 
Die BewerberInnen sollen die im BDG, Anlage 1 Punkt 23.3. genannten 
Anstel-lungsbedingungen erfüllen (siehe Punkt „Anstellungsbedingungen“ 
im Anschluss an die Ausschreibungen). 

 

Ausschreibung Nr.9 – PH/820/10 
Mit Beginn des Schuljahres 2010/11 wird an der Pädagogischen Hochschule Salzburg 
eine volle Planstelle (l1) im Bereich der Fort- und Weiterbildung ausgeschrieben: 
 
Folgende besondere Voraussetzungen sind erforderlich: 

• Hervorragende EDV-Kenntnisse mit den Schwerpunkten  
Bildungstechnologie und Medienpädagogik 

• Praktische Erfahrung mit EDV-Verwaltungsprogrammen (z.B. PH-online) 
• Lehrerfahrung in den Bereichen EPICT und Mediendidaktik 
• Erfahrung im Projektmanagement 

 
Gewünschte persönliche Eigenschaften: 

• Kommunikative Kompetenz und die Fähigkeit, sich wertschätzend und konstruktiv 
auf verschiedene Lehrpersönlichkeiten und Lehrkulturen einer Pädagogischen 
Hochschule einzustellen 

• Belastbarkeit und Flexibilität 
 

 
Ausschreibung Nr.10 – PH/821/10 
Mit Beginn des Schuljahres 2010/11 wird an der Pädagogischen Hochschule Salzburg 
eine volle Planstelle (l1) am Institut für Lebensbegleitendes Lernen APS ausgeschrieben: 
 
Folgende besondere Voraussetzungen sind erforderlich: 

• Gute Kenntnisse und praktische Unterrichtserfahrung in den Bereichen Soziales 
Lernen und Lernverhaltenstraining 

• Die Fähigkeit Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für Pflichtschullehrer/innen 
in den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und allgemeine Didaktik zu 
planen und zu betreuen 

• Erfahrungen im theoretischen und praktischen Bereich zur Leistungs- und 
Prüfungskultur 

• Schulpraktische Erfahrungen im Bereich der APS (Volksschule) mit dem 
Schwerpunkt Alternativpädagogik und neue Lernformen 

 
Gewünschte persönliche Eigenschaften: 

• Freude am Umgang mit Menschen 
• Kommunikations- und Teamfähigkeit 
• Belastbarkeit und Flexibilität 

 
 

mailto:vvonne.kandler@phsalzburg.at


Seite 4 von 7 

Ausschreibung Nr.11 – PH/822/10 
Mit Beginn des Schuljahres 2010/11 wird an der Pädagogischen Hochschule Salzburg 
eine volle Planstelle (l1) am Institut für Lebensbegleitendes Lernen APS ausgeschrieben: 
 
Folgende besondere Voraussetzungen sind erforderlich: 

• Einschlägige Fachkenntnisse in den Fächern Englisch und Geographie 
• Praktische Unterrichtserfahrung in den Bereichen Unterrichtsentwicklung und 

Schulpraxisbetreuung 
• Erfahrung in der Entwicklung, Organisation und Durchführung von Fort- und 

Weiterbildungsveranstaltungen für den Bereich Geschichte, Sozialkunde und 
Politische Bildung, globales Lernen, Geographie und Wirtschaftskunde, 
Schüler/innengesundheit 

• Sehr gute EDV-Kenntnisse bzw. Programmkenntnisse (z.B. PH-online) 
 Gewünschte persönliche Eigenschaften: 
• Freude am Umgang mit Menschen 
• Kommunikations- und Teamfähigkeit 
• Belastbarkeit und Flexibilität 

 
 

Ausschreibung Nr.12 – PH/823/10 
Mit Beginn des Schuljahres 2010/11 wird an der Pädagogischen Hochschule Salzburg 
eine volle Planstelle (l1) am Institut für Lebensbegleitendes Lernen APS ausgeschrieben: 
 
Folgende besondere Voraussetzungen sind erforderlich: 

• Ausgewiesene Kenntnisse im Bereich der schulischen Nachmittagsbetreuung 
• Einschlägige Fachkenntnisse in Bewegung und Sport sowie Englisch 
• Unterrichtserfahrung in den Bereichen Erlebnispädagogik und Outdoorpädagogik 
• Planungserfahrung bei Erstellen von Fort- und Weiterbildungskonzepten zur 

Unterrichtsentwicklung 
 (Training Prozessbegleitung) 
 
Gewünschte persönliche Eigenschaften: 
• Freude am Umgang mit Menschen 
• Kommunikations- und Teamfähigkeit 
• Belastbarkeit und Flexibilität 

 
 
Ausschreibung Nr.13 – PH/825/10 
Mit Beginn des Schuljahres 2010/11 werden an der Praxishauptschule der Pädagogischen 
Hochschule Salzburg 8 Wochenstunden im Bereich Bewegung und Sport 
ausgeschrieben. 
 

Folgende besondere Voraussetzungen sind erforderlich: 
• Kenntnisse und praktische Erfahrung im Bereich Fußball  
• Aufbau und Durchführung von Trainingseinheiten für die Sekundarstufe 1 
• Praktische Erfahrung im Teamteaching im Bereich der Bewegungserziehung 
 
Gewünschte persönliche Eigenschaften: 
• Freude am Umgang mit Menschen 
• Kommunikations- und Teamfähigkeit 
• Belastbarkeit und Flexibilität 
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Ausschreibung Nr.14 – PH/824/10 
Mit Beginn des Schuljahres 2010/11 werden 10 bis 15 Wochenstunden (l1) in der 
Volksschul-,  Hauptschul- und Sonderschullehrer/innenfort- und weiterbildung)  
ausgeschrieben. 
 
Folgende besondere Voraussetzungen sind erforderlich: 

• EU Projekterfahrung 
• Forschungserfahrung in Bildungstechnologie 
• Erfahrung mit Netzwerken und Netzwerkkooperation in der österreichischen 

Bildungslandschaft 
• Erfahrung in der praktischen Arbeit mit Portfolio 
 
Gewünschte persönliche Eigenschaften: 
• Freude am Umgang mit Menschen 
• Kommunikations- und Teamfähigkeit 
• Belastbarkeit und Flexibilität 

 
 

Ausschreibung Nr.15 – PH/826/10 
Mit Beginn des Schuljahres 2010/11 wird an der Pädagogischen Hochschule Salzburg 
eine volle Planstelle (l1) in der Fort- und Weiterbildung ausgeschrieben: 
 

Folgende besondere Voraussetzungen sind erforderlich: 
• Lehramt und Unterrichtserfahrung an Polytechnischen Schulen 
• Erfahrung in der Planung und Durchführung von Fort- und 

Weiterbildungsveranstaltungen aus den Bereichen Polytechnische Schulen und 
Berufsorientierung, Lehrerfahrung in der Erwachsenenbildung 

• Erfahrung im Aufbau und der Betreuung von Netzwerken und Projekten  in den 
Bereichen Schule und Wirtschaft 

 
Gewünschte persönliche Eigenschaften: 
• Freude am Umgang mit Menschen 
• Kommunikations- und Teamfähigkeit 
• Belastbarkeit und Flexibilität 

 
 

Ausschreibung Nr.16 - PH/827/10 

Mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 werden an der Praxishauptschule der 
Pädagogischen Hochschule  nachstehende Stellen ausgeschrieben: 

• Textiles Werken/Englisch (volle Lehrverpflichtung) 
• Deutsch/Geschichte mit Zusatz „Lehrgang für Sondererziehungsschule“ zur 

Beratung und Begleitung verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler (volle 
Lehrverpflichtung) 

 

Von den BewerberInnen werden folgende besondere Voraussausetzungen erwartet: 

• Hohe fachliche Qualifikation im genannten Fachbereich 
• Berufspraxis in der Pflichtschule mit ausgezeichneten Beurteilungen 
• Die Bereitschaft an innovativen Unterrichtsprojekten mitzuarbeiten und sich an 

der Pädagogischen Hochschule in Lehre und Forschung einzubringen. 
 

 



Seite 6 von 7 

Anstellungserfordernisse  gem. BDG, Anlage 1, Punkt 23.3 

Verwendungsgruppe L1 

23.3. Lehrer/innen an Pädagogischen Hochschulen, soweit sie nicht in 
einer höheren oder in einer der Verwendungen L 2 oder L 3 stehen, sowie 
Lehrer an Praxisschulen ausgenommen Religionslehrer an Praxisschulen  

(1) a) Eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene Universitätsausbildung 
durch den Erwerb eines Diplom- oder Magistergrades gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 bzw. § 66 Abs. 1 UniStG, 

 

b) Erwerb eines der Verwendung  entsprechenden akademischen Grades Bachelor of 
Education (BEd) gemäß § 65 Abs.1 des Hochschulgesetzes 2005 für eine allgemein 
bildende oder berufsbildende Pflichtschule bzw. der Verwendung entsprechende(s) 
Diplom gemäß AStG für eine  allgemein bildende oder berufsbildende Pflichtschule oder 
eine universitäre Lehramtsausbildung für eine allgemein bildende oder berufsbildende 
höhere Schule bzw. Erwerb des akademischen Grades Bachelor of Education (BEd) 
gemäß § 65 Abs. 1 des Hochschulgesetzes 2005 für eine berufsbildende mittlere oder 
höhere Schule bzw. Diplom gemäß AStG für eine berufsbildende mittlere oder höhere 
Schule oder der Erwerb eines Bakkalaureatsgrades gemäß  § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 in den Studien Instrumental(Gesangs)pädagogik oder Musik 
und Bewegungserziehung bzw. eine Lehrbefähigung (in den beiden letztgenannten 
Fällen für Rhythmik/Bewegungserziehung und rhythmisch-musikalische Erziehung, dem 
entsprechenden Instrumentalfach oder Gesang), 

c) eine mindestens vierjährige facheinschlägige Lehrpraxis mit hervorragenden 
pädagogischen Leistungen an einer der Ausbildung entsprechenden Schule und 

d) durch Publikationen nachzuweisende einschlägige fachwissenschaftliche bzw. 
fachdidaktische, praktische oder künstlerische Tätigkeit. 

(2) Das Erfordernis gemäß Abs. 1 lit. a wird ersetzt durch 

a) ein berufsbegleitendes Didaktikum oder Erwerb eines weiteren akademischen Grades 
Bachelor of Education (BDd) gemäß § 65 Abs. 1 des Hochschulgesetzes 2005 bzw. ein 
weiteres Diplom gemäß AStG, jeweils gemeinsam mit einer mindestens sechsjährigen 
facheinschlägigen Lehrpraxis mit hervorragenden pädagogischen Leistungen an einer 
der Ausbildung entsprechenden Schule, oder durch 

b) den Erwerb eines facheinschlägigen Doktorgrades gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 bzw. § 66 Abs. 1 UniStG oder eine abgeschlossene 
Universitätsausbildung durch den Erwerb eines Diplom- oder Magistergrades gemäß § 87 
Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002 bzw. § 66 Abs. 1 UniStG, jeweils aus Pädagogik, 
Psychologie oder Soziologie. 

(3) Bei Lehrern für Religionspädagogik gelten die Erfordernisse der Z 23.1 Abs. 4. 
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3. Novelle zum Hochschulgesetz 2005 

Unter der nachfolgenden Internetadresse finden Sie die 
Regierungsvorlage und den Gesetzesentwurf zum Bundesgesetz,  
mit dem das Hochschulgesetz 2005 geändert wird 

http://www.bmukk.gv.at/schulen/recht/erk/hsg_novelle_2010.xml 

Mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

 

 

 

Veröffentlicht und auf die Homepage  

der Pädagogischen Hochschule Salzburg  

gestellt am 5. Juli 2010   

 

 

 

Dr. Josef Sampl 

Rektor 

 

 

Salzburg, Juli 2010 
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